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Text 

Medizinische Hauskrankenpflege 

§ 151. (1) Wenn und solange es die Art der Krankheit erfordert, ist medizinische Hauskrankenpflege 
zu gewähren. 

(2) Die medizinische Hauskrankenpflege wird erbracht durch Angehörige des gehobenen Dienstes 
für Gesundheits- und Krankenpflege (§ 12 des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes, BGBl. I 
Nr. 108/1997), die vom Krankenversicherungsträger beigestellt werden oder die mit dem 
Krankenversicherungsträger in einem Vertragsverhältnis im Sinne des Sechsten Teiles dieses 
Bundesgesetzes stehen oder die im Rahmen von Vertragseinrichtungen tätig sind, die medizinische 
Hauskrankenpflege betreiben. 

(3) Die Tätigkeit des Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege 
kann nur auf ärztliche Anordnung erfolgen. Die Tätigkeit umfaßt medizinische Leistungen und 
qualifizierte Pflegeleistungen, wie die Verabreichung von Injektionen, Sondenernährung, 
Dekubitusversorgung. Zur medizinischen Hauskrankenpflege gehören nicht die Grundpflege und die 
hauswirtschaftliche Versorgung des Kranken. 

(4) Hat der (die) Anspruchsberechtigte nicht die Vertragspartner (§ 338) oder die eigenen 
Einrichtungen (Vertragseinrichtungen) des Versicherungsträgers in Anspruch genommen, so gebührt ihm 
Kostenersatz gemäß § 131. 

(5) Die medizinische Hauskrankenpflege wird für ein und denselben Versicherungsfall für die Dauer 
von längstens vier Wochen gewährt. Darüber hinaus wird sie nach Vorliegen einer ärztlichen Bewilligung 
des chef- und kontrollärztlichen Dienstes der Sozialversicherungsträger weitergewährt. 

(6) Medizinische Hauskrankenpflege wird nicht gewährt, wenn der (die) Anspruchsberechtigte in 
einer der im § 144 Abs. 4 bezeichneten Einrichtungen untergebracht ist. 
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